
Öffentliche   
Bekanntmachung

Planfeststellung
für den Neubau der Okerbrücke in Braunschweig - Leiferde

Die Abteilung Straßen und Brücken des Fachbereiches Tiefbau und Ver-
kehr der Stadt Braunschweig, hat für das vorgenannte Bauvorhaben das 
Planfeststellungsverfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz 
(NStrG) beantragt. Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) und ein 
Merkblatt zur Information über das Verfahren, sowie die umweltrelevanten 
Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung (Unterlage 19, Umwelt-
fachliche Untersuchungen wie Landschaftspflegerischer Begleitplan, Spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung, Gewässerökologischer Fachbeitrag 
zur EU-Wasserrahmenrichtlinie, Bodenfunktionsbewertung, UVP-Bericht 
und Allgemeinverständliche Zusammenfassung, Kartierbericht) liegen

in der Zeit vom 5. bis einschließlich 18. Februar 2020
im Rathaus-Neubau, Bohlweg 30, 38100 Braunschweig,
in der 4. Etage vor dem Zimmer N4.19
während der Dienststunden von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus oder können ab dem 5. Februar 2020 
unter www.braunschweig.de/planfeststellung eingesehen werden.
Die Unterlagen sind im selben Zeitraum im zentralen Informationsportal 
über Umweltverträglichkeitsprüfungen in Niedersachsen (https://uvp.nie-
dersachsen.de/portal/) einzusehen.

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen 
Leiferde, Stöckheim und Rüningen beansprucht.

Nach § 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (NUVPG) mit der lfd. Nr. 5 der Anlage 1 wäre für das Vor-
haben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles durchzuführen.
Die Vorhabenträgerin hat zusammen mit dem Antrag auf Planfeststellung 
die Durchführung einer freiwilligen Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 7 
Abs. 3 des Gesetzes über die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) beantragt.

Die Planfeststellungsbehörde erachtet die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung als zweckmäßig, da durch das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Natur, Landschaft und 
Wasser nicht ausgeschlossen werden können.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß §§ 5, 19 UVPG öffentlich bekannt 
gemacht. Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

1.  Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann 
bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist 
bis zum 3. März 2020, bei der Stadt Braunschweig, Fachbereich Tief-
bau und Verkehr, Planfeststellungsbehörde, Einwendungen gegen den 
Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss 
den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung er-
kennen lassen.

 Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen.
 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslis-

ten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehe-
nen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertre-
ter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung 
der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung 
des Planes.

3.  Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, 
der vorher ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die fristgerecht 
Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen 
der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind 
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Bei Ausbleiben eines Be-
teiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt wer-
den.

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendun-
gen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entste-
hende Kosten werden nicht erstattet.

5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 
dem Grunde nach zu entscheiden sind, werden nicht in dem Erörte-
rungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 
behandelt.

6.  Über die Zulässigkeit des Verfahrens und die Einwendungen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehör-
de entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungs-
beschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7.  Mit der Planauslegung dürfen gem. § 29 NStrG auf den vom Plan betrof-
fenen Flächen bis zu Ihrer Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde 
oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende Verände-
rungen nicht vorgenommen werden (Veränderungssperre).

Stadt Braunschweig  29. Januar 2020 
Planfeststellungsbehörde im 
Fachbereich Tiefbau und Verkehr


